
Fettig, fettig!

Ein Sachverständiger berichtet aus dem Gerichtssaal (41)§

Ort des Geschehens war eine zen-
tral in einer Großstadt gelegene
Häuserzeile. Im Erdgeschoss befin-
den sich ein Cafe mit Backwaren-
verkauf sowie eine Durchfahrt zum
Hinterhof, in den Obergeschossen
Wohnungen.Von den Sitzmöglich-
keiten des Cafés und einem Teil
der Backwarentheke aus haben die
Gäste Zugang zum Treppenhaus.
Treppab geht es zum Kellerge-
schoss, wo sich die Toiletten und
die Lagerräume der Bäckerei befin-
den. In diesem Treppenhaus und
auf der Treppe ist ein Hartgestein
verlegt.

Beweisverfahren

Der Eigentümer des Gebäudes lei-
tete gegen den Betreiber des Cafés
ein Beweisverfahren ein, im Zuge
dessen ein Gutachten zu erstellen
war. Während eines Termins vor
Ort fotografierte der Sachverstän-
dige die beanstandeten Gebäude-
teile und stellte den beteiligten
Parteien und deren Anwälten Fra-
gen zum Objekt.
Das Cafe ist seit 1998 in Betrieb.
Der Ortstermin fand im März 2001
statt.

Ergebnis der Beweissicherung

Die Stufen zum Keller sowie der
Bodenbelag im Flur hinter dem
Café waren sehr stark verschmutzt.
Der Sachverständige führte dies
darauf zurück, dass der Naturwerk-
stein in keiner Weise mit einer

durch Mehl, Fette, Öle und Fett-
säure schutzlos ausgesetzt. Der aus-
führende Unternehmer hatte am
Vortag des Ortstermins versucht,
mit einem Fleckentferner – Pro-
dukt eines bekannten Herstellers –
eine Fleckentfernung durchzufüh-
ren. Diese Maßnahme war nur zum
Teil gelungen und auch nur in
begrenztem Umfang probeweise
durchgeführt worden.Während des
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schützenden Fleckbehandlung ver-
sehen worden war. Somit war der
Stein der extrem starken Belastung
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Gutachten

Ortstermins stellte der Sachver-
ständige außerdem fest, dass die
Treppe zum Obergeschoss absolut
fleckfrei war.

Bewertung

Die Verschmutzungen waren so
massiv, dass sie dem Gutachter
nicht tragbar erschienen, und zwar
nicht nur aus optischen, sondern
auch aus hygienischen Gründen.
Allerdings äußerte er Bedenken,
was die Reinigung der Treppe
mittels Spezialreiniger oder den
Ersatz des bisherigen durch einen
neuen Natursteinbelag betrifft;
auch ein gereinigter oder ein neuer
Belag würde bei gleichbleibender
Belastung erneut ähnlich stark ver-
schmutzen, erklärte er. Der Belag

müsste zweimal pro Tag sachge-
recht in angemessener Weise gerei-
nigt werden, befand er; allerdings
wäre ein solcher Aufwand vermut-
lich nicht praxisgerecht.Das geziel-
te Ausweisen von Reinigungszo-
nen im Cafe, im Treppenhaus und
im Kellerflur könnte einen Teil der
Verschmutzung verhindern.

Aktenzeichen

Das Verfahren, das unter dem Ak-
tenzeichen 3 A 72/00 beim Amts-
gericht Münster geführt wird, war
mit dem Beweisverfahren abge-
schlossen. Eine Klage ist nicht be-
kannt.
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